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4. Planungsrechtliche Grundlagen 

4.1 Regionalplan  

Im Regionalplan der Bezirksregierung Düsseldorf (Entwurf, Stand Juni 2016) sind die beiden Teilbe-
reiche Gemeindezentrum und LVR-Klinik als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. In die-
sem ist bereits das Bestreben der Privatisierung des nördlichen Klinikgeländes zu erkennen, da nur im 
südlichen Teil eine Zweckbindung für die Nutzung als Klinikgelände vorgeschrieben ist. Die Aufteilung 
in unterschiedliche Nutzungen war bereits im Gebietsentwicklungsplan (GEP) von 1999 festgesetzt. 
Im Vergleich zum GEP 99 gibt es eine grundlegende Änderung, die das Gemeindezentrum betrifft. 
Währen im GEP 99 auch die Flächen der klinikeigenen Gärtnerei, nördlich des Gemeinde-zentrums, 
als ASB mit Zweckbindung festgesetzt waren, sind sie nun als ASB ohne Zweckbindung vor-gesehen. 
Die Planung der im GEP 99 eingetragenen Verkehrs-Querspange zwischen B9 und B57, die eine Ver-
längerung des Johann-van-Aken Rings bis zur Kaiser-Wilhelm-Allee vorsah und damit den An-schluss 
an die B9 schaffen sollte, wurde im überarbeiteten Regionalplan verworfen. Schützenswerte Wald- 
und Landschaftsbereiche reichen bis an das Gemeindezentrum. Diese liegen nördlich des Bedburger 
Wegs und ziehen sich in Richtung Nord-Westen entlang des sogenannten Schermgrabens.  

 

 

Auszug aus dem Regionalplanentwurf Stand Juni 2016 (Quelle: Bezirksregierung Düsseldorf) 
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4.2 Flächennutzungsplan 

Im aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan (FNP) ist der Bereich des Gemeindezentrums als Sied-
lungsschwerpunkt verzeichnet. Zum Großteil sind die Flächen als Gemeinbedarfsflächen ausgewie-
sen. Die beiden Schulen samt Sporthalle sowie das Hallenbad südlich des Rosendaler Wegs sind als 
solche gekennzeichnet. Nördlich des Rosendaler Wegs sind darüber hinaus das Rathaus, die Kirche 
und der Kindergarten Gemeinbedarfsflächen. An der Kreuzung Rosendaler Weg / Uedemer Straße 
sowie weiter nördlich sind zwei Flächen als gemischte Baufläche dargestellt. Das Gelände, auf dem 
sich seit einigen Jahren ein Einkaufszentrum befindet, ist im FNP mittlerweile als Sonderbaufläche 
dargestellt. Nordwestlich daran grenzt eine Wohnbaufläche. Westlich des Gemeindezentrums, ledig-
lich durch die Uedermer Straße getrennt, befindet sich das Gelände der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Bis 
auf die ehemalige Pflegersiedlung (Wohngebiet) und das Gelände der Klinikgärtnerei (Fläche für 
Landwirtschaft) ist die Anlage der LVR-Klinik komplett als Sonderbaufläche dargestellt. 

Nördlich des Gemeindezentrums grenzen die für landwirtschaftliche Nutzung vorgesehenen Flächen 
der Klinikgärtnerei sowie eine kleinere Wasserfläche und eine schützenswerte Grünfläche an. Nord-
östlich schließt sich ein Misch- sowie eine gewerbliche Baufläche des Ortsteil Hasselt an. Eine größere 
Waldfläche liegt östlich des Zentrums. Im Süden liegt der Hauptsiedlungsbereich der Ortschaft 
Schneppenbaum und westlich des Klinikgeländes Wohnbauflächen Haus.   

 

 

Auszug aus dem aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan Bedburg-Hau (Quelle: www.geoportal-niederrhein.de) 
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Bereits seit den 1990er Jahren ist beabsichtigt, die Klinik umzustrukturieren. Mit der Zeit wurden die 
tatsächlichen Kliniknutzungen bereits auf den südlichen Teil begrenzt. Der nördliche Bereich soll ver-
kauft und umgenutzt werden. 

Zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung ist die Änderung des Flächen-
nutzungsplans für den nördlichen Teil des Geländes der LVR-Klinik erforderlich. Parallel dazu soll ein 
Bebauungsplan für das gesamte Gelände aufgestellt werden. Die Umstrukturierung der Rheinischen 
Kliniken Bedburg-Hau bietet die Chance - neben der vorhandenen Eigendynamik-, der Weiter-
entwicklung des Gemeindezentrums Bedburg-Hau einen zusätzlichen Schub zu verleihen. Die bisher 
stark voneinander abgegrenzten Strukturen und Nutzungen können zukünftig miteinander vernetzt 
werden. 

Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans wurde im November 2016 be-
schlossen. 

 
Geltungsbereich der 55. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Bedburg-Hau (Quelle: eigene Darstellung) 
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4.3 Bebauungspläne 

Für das Klinikgelände gibt es bislang  keinen Bebauungsplan. Das Gemeindezentrum verfügt dagegen 
für einen größeren Teilbereich bereits über einen B-Plan. 
Für das angrenzende Gebiet rund um die beiden Teilbereiche Gemeindezentrum und LVR-Klinik lie-
gen mehrere rechtskräftige Bebauungspläne vor, die folgende wesentliche Inhalte festsetzen:  

Hau 2 und Hau 5  
Die B-Pläne Hau 2 und Hau 5 enthalten im Wesentlichen Festsetzungen zu Wohnnutzungen. Hau 5 
stellt eine erste kleinteilige Ergänzung des Klinikbereiches bzw. der Pflegersiedlung dar. 
 
Sch1 und Sch17 
Der B-Plan Sch1 umfasst Wohnnutzungen und Gemeinbedarfseinrichtungen. Der B-Plan Sch17 stellt 
eine jüngere Siedlungserweiterung Schneppenbaums als Wohnstandort dar. 
 
Sch13 
Der B-Plan Sch13 erfasst den Kern des Gemeindezentrums. Als Gemeinbedarf sind dort festgesetzt: 
Pfarrzentrum (2x), Gemeindeverwaltung, Altenwohnung, Bildungs- und Freizeitzentrum. Bei den 
Grünflächen sind auch Friedhofsflächen enthalten. Ein größerer Teil der Friedhofsflächen befindet 
sich nicht im Geltungsbereich des B-Plans. Zur Uedemer Straße hin wurden (MI) 
Mischgebiets-, im nördlichen Bereich des B-Plans dagegen (WR) reine Wohngebietsfestsetzungen 
getroffen. 
 
Sch12 / 12a / 12b / 12c 
Die B-Pläne 12 / 12b und c enthalten im wesentlichen Gewerbegebiets-, in Teilbereichen aber sogar 
(GI) Industriegebietsfestsetzungen (Sch12). Die relativ geringe Entfernung der B-Pläne Sch12 und 
Sch12b zum südlich gelegenen Gemeindezentrum kann bei Erweiterungen zu Nutzungseinschrän-
kungen führen. 
 
Mit dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Hau Nr. 26 „Rheinische Kliniken“ wurde am 09. 
November 2016 die Eröffnung des Verfahrens zur Erstellung eines Bebauungsplans für das Klinikge-
lände offiziell eingeleitet. 
 

 
Übersicht über Bebauungspläne (Rot= Geltungsbereich der Veränderungssperre und Bebauungsplan Hau Nr. 26 „Rheinische 
Kliniken“ vom 09.11.2016) 
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Veränderungssperre 

Vor dem Hintergrund der bereits zum damaligen Zeitpunkt geplanten Konzentration der LVR-Klinik 
auf den südlichen Teil hat die Gemeinde Bedburg-Hau im Jahr 2003 in Abstimmung mit dem LVR eine 
Städtebauliche Rahmenplanung erarbeitet. 

Im Zuge dessen wurden gemeinsam Ziele zur Umstrukturierung des nördlichen Teils der Landesklinik 
und zur räumlich-funktionalen Anbindung an das Gemeindezentrum festgelegt. Zu den Zielen gehör-
te u.a. eine Änderung des Flächennutzungsplans für den nördlichen Teil des Klinikgeländes und die 
Vorbereitung weiterführender Planverfahren und Projekte. 

Das übergeordnete Ziel war dabei stets das Zusammenwachsen des östlich angrenzenden Gemeinde-
zentrums und der LVR-Klinik. Hierzu haben die Gemeinde Bedburg-Hau und der Landschaftsverband 
Rheinland eine Rahmenvereinbarung getroffen, die allerdings aktuell vom LVR aufgekündigt wurde. 

Der Landschaftsverband Rheinland als Betreiber der Klinik und Flächeneigentümer hat in der Zwi-
schenzeit lange versucht, einen Investor für das gesamte nördliche Klinikgelände zu finden. Trotz 
verschiedener Interessenten ist es zu keinem Vertragsabschluss gekommen. Deshalb sollen nun nach 
dem Willen des Eigentümers auch Einzelgrundstücke aus dem Areal veräußert werden. 

Dies löst für die Gemeinde Bedburg-Hau eine besondere Planungserfordernis aus, um eine den 
kommunalen Zielen entsprechende geordnete städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen und si-
cherzustellen. Das erfordert die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gelände der LVR-Klinik, 
welche im November 2016 mit einem Aufstellungsbeschluss eingeleitet wurde. 

Zur Sicherung der weiteren funktionalen und städtebaulichen Entwicklung des Plangebiets und zur 
Verhinderung weiterer Bauvorhaben und Nutzungsänderungen, die in Widerspruch zu den Planungs-
zielen der Gemeinde stehen, wurde zusätzlich von dem planungsrechtlichen Instrument einer Verän-
derungssperre gemäß § 14 BauGB Gebrauch gemacht, welche ebenfalls im November 2016 durch 
den Rat der Gemeinde Bedburg-Hau beschlossen wurde. 
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5. Bestehende Konzepte 

5.1 Städtebauliche Rahmenplanung Gemeindezentrum 

Vor dem Hintergrund der geplanten Konzentration der LVR-Klinik auf den südlichen Teil und die da-
mit entstandene Möglichkeit zur Privatisierung des Nordteils, hat sich die Gemeinde bereits Anfang 
des letzten Jahrzehnts mit folgenden Aufgaben befasst: 

·  Weiterentwicklung des Gemeindezentrums 
·  Umstrukturierung des Klinikgeländes 
·  Verkehrsentwicklung für den Gesamtbereich 

Die Erarbeitung der Rahmenplanung wurde 2003 in Auftrag gegeben und hatte unter anderem zum 
Ziel, die Änderung des Flächennutzungsplans und weiterführende Planverfahren und Projekte vorzu-
bereiten. Der Fokus der Planungen lag auf dem übergeordneten Ziel des Zusammenwachsens von 
Gemeindezentrum und LVR-Klinik. Dabei lagen die Probleme damals wie heute in den jeweils in sich 
geschlossenen und voneinander abgetrennten Strukturen der Teilbereiche Gemeindezentrum und 
LVR-Klinik. Die Auflösung der Trennwirkung konnte allerdings bis heute nicht erreicht werden. 

 

Plangebiet Rahmenkonzept 
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Zur damaligen Zeit war das Gemeindezentrum noch nicht in dem Maße ausgebaut und bedeutsam 
für die Kommune, wie es heute der Fall ist. Viele Entwicklungen, die in den letzten Jahren in diesem 
Teil der Gemeinde stattgefunden haben, sind auf Grundlage dieses Konzeptes umgesetzt worden. 
Dazu gehört zum Beispiel das heutige Einkaufzentrum (Bedburg-Hau Center) westlich des Rathauses. 
Verschiedenen Möglichkeiten zur Umgestaltung der ehemaligen Sportanlage „Föhrenbachstadion“ 
wurden in der städtebaulichen Rahmenplanung aufgezeigt. Auch der im Bau befindliche Kreisverkehr 
an der Kreuzungsstelle zwischen Uedemer Straße (L362) und Rosendaler Weg war bereits Bestandteil 
der Verkehrsplanungen des Rahmenkonzepts.  

Zunächst wurden in der städtebaulichen Rahmenplanung zahlreiche Bestandsanalysen zu verschie-
denen Themenbereichen vorgenommen. Als Grundlage der Rahmenplanung wurde auf Basis der 
Analyse der Verkehrsstrukturen im Plangebiet ein Verkehrskonzept für das künftige Gemeindezent-
rum entworfen. Dabei wurden zwei Varianten erarbeitet, die unterschiedlich an die vorhandene Ver-
kehrsstruktur anknüpfen. Die zweite Variante wurde dabei als Grundlage für die Rahmenplanung 
gewählt, da diese als die deutlich unproblematischere hinsichtlich der Umsetzung angesehen wurde.  

Dieses Verkehrskonzept nimmt die Ringerschließung der Klinik als Grundidee auf und setzt diese im 
nördlichen Bereich des Gemeindezentrums um. Durch die einzelnen Schleifen des Ringsystems wer-
den die Teilräume des Gemeindezentrums erschlossen und eingefasst. Bereits zu erkennen ist hier 
der Kreisverkehr, der sich in der Realisierung befindet und künftig das Gemeindezentrum mit dem 
Klinikgelände verbindet. Über einen südlichen Ring wird die Verknüpfung mit dem Erschließungssys-
tem der Klinik hergestellt, da sich die beiden Systeme an einem Streckenabschnitt berühren. So wird 
ein Zusammenwachsen der Erschließungssysteme ermöglicht. Zu beachten ist dabei, dass die dama-
ligen Planungen noch einen weiteren Kreisverkehr vorgesehen haben. Das Teilstück der Uedemer 
Straße zwischen den beiden Kreisverkehren sollte als Ortsdurchfahrt zurückgebaut werden. 

Für eine Weiterentwicklung des Gemeindezentrums und für die Verknüpfung der beiden Teilbereiche 
Klinik und Zentrum formulierte die Rahmenplanung von 2003 eine Reihe von Planungserfordernissen 
und Maßnahmen. 

Dazu gehörte der teilweise Eingriffe in den Waldbestand auf dem Klinikgelände, um die Verknüpfung 
der beiden Teilbereich erkennbar und attraktiv umzusetzen. Wenn im Bereich der Klinik Neubau-
maßnahmen realisiert werden sollen, werden auch die Belange des Denkmalschutzes nachhaltig be-
rührt. Die einheitliche Architektur auf dem Klinikgelände ist ein prägendes Merkmal. Sie stammt aus 
einer Feder, die Klinik wurde in einem Zug erbaut. Eine ergänzende Neubebauung muss sich hier 
anpassen. Zudem muss das Ziel des Rückbaus der Uedemer Straße (L362) zu einer Ortsdurchfahrt 
erreicht werden, um ein funktionsfähiges Gemeindezentrum entwickeln zu können.  

Letztere Idee stand bereits damals im Konflikt mit einem hohen Verkehrsaufkommen von 11.000 
KFZ/Tag. Die damalige Festsetzungen des Regionalplans entsprachen noch nicht dem anvisierten 
Planungsziel der Rahmenplanung, Flächen nördlich des Gemeindezentrums zu Wohnsiedlungen um-
zuwidmen. Das Gelände der klinikeigenen Gärtnerei war noch als Siedlungsfläche mit besonderer 
Zweckbestimmung festgelegt.  
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Verkehrskonzept Rahmenplan Variante 2 

 
A geplante verkehrliche Erschließung des Gemeindezentrums, blau dargestellt 
B vorhandene verkehrliche Erschließung des zukünftig privatisierten Klinikgeländes (nördlicher  

Teil), rot dargestellt 
C vorhandene verkehrliche Erschließung des verbleibenden Klinikgeländes (südlicher Teil), rot  

dargestellt 
 
1 Umgestaltung der Ortsdurchfahrt 
2 geplante Kreisverkehre 
2a vorhandener Kreisverkehr 
3 Verbindungsstrecken zwischen dem Gemeindezentrum und dem ehemaligem nördlichem  

Klinikgelände 
4 geplante nördliche Anbindung des Gemeindezentrums im Bereich des vorhandenen Knoten 

punkts der Uedemer Straße mit der Horionstraße 
5 Verbindungspunkte zwischen den verkehrlichen Erschließungen des zukünftig privatisierten  

nördlichen Klinikgeländes (B) und der Rheinischen Kliniken im Süden (C) 
6 zukünftige Hauptzufahrt der Rheinischen Kliniken 

A 

B

C

1
2

2a 
3

4

5 5 5

2

6

3
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Städtebauliches Konzept Rahmenplan 

1  Bauliche Ergänzungen für Wohnzwecke auf dem Grünstreifen 
zur Bahnlinie hin sowie in den rückwärtigen Gartenbereichen. 

2  Nachverdichtung des Innenbereiches mit Wohnbebauung. Bestandsgebäude 
an der L362 werden rückwärtig angebunden. 

3  Umnutzung von Bestandsgebäuden mit der Option Wohnen 
/ Mischnutzung. Keine Neubauten, sondern max. Erweiterung 
der Bestandsgebäude. 

4 Ortskernrelevante Mischnutzungen. Bauliche Ergänzungen 
auch als Straßenrandbebauung. Waldflächen weichen. 

5  Bereich um Haus 29 kann Mischnutzung werden oder Sondernutzung 
Klinik bleiben. Bei Mischnutzung wären auch Gemeinbedarfseinrichtungen 
denkbar. 

6  Mischnutzung in der Mittelachse des Klinikgeländes (ohne 
Einzelhandel) Keine Neubauten, - max. Gebäudeerweiterungen. 

7  Erweiterungsfläche Rheinische Kliniken (Neubau Forensik) 
A  Gemeindezentrum mit ergänzender Bebauung. Ggfs. Langfristige 

Nutzung des Klinik-Friedhofs. Wohnbebauung Im Bereich Gärtnerei. 
Norbertstraße als Ringerschließung. 

B  Ergänzungsstandort Einzelhandel, Stärkung und Stabilisierung 
des Gemeindezentrums als Versorgungsschwerpunkt 

C  Wohngebiet mit regionaltypischer Bebauung (kein SO-Status) 
D  Wohngebiet mit regionaltypischer Bebauung (kein SO-Status), 

Verträglichkeit mit benachbarter Gewerbenutzung muss 
geprüft werden. 

E  Wohngebiet mit regionaltypischer Bebauung (kein SO-Status) 



Integriertes Handlungskonzept Gemeindezentrum und Landesklinik in Bedburg-Hau     Oktober 2017 

StadtUmBau GmbH  41 

Darüber hinaus wurden für einzelne Teilbereiche des Plangebiets städtebauliche Skizzen angefertigt, 
die Bebauungsmöglichkeiten für das Gemeindezentrum und angrenzende Bereiche aufzeigen. Be-
deutendste städtebauliche Entwicklung, die in der Rahmenplanung vorgesehen war, bis heute jedoch 
nicht umgesetzt wurde, ist wohl der „Sprung“ des Gemeindezentrums über die Uedemer Straße (L 
362).  

Der Fläche auf der gegenüberliegenden Seite der L 362 kommt eine ganz entscheidende Bedeutung 
bei der Grundidee des Zusammenwachsens der beiden Teilbereiche zu. Die Weiterentwicklung des 
Gemeindezentrums auf dieser Seite ist zwar mit einem enormen Eingriff in den Waldbestand ver-
bunden, dieser ist laut Rahmenplanung allerdings notwendig, um den Eindruck eines zusammenhän-
genden Ortskern zu verstärken und die Trennwirkung der Uedemer Straße sowie der Waldkante auf-
zubrechen. Der Waldanteil würde nach Rahmenplanung in diesem Bereich wesentlich zurückgefah-
ren werden, damit zusätzliche Flächen zur Bebauung geschaffen werden können. Auch in dem später 
veröffentlichten Einzelhandelskonzept wird diese Fläche als Ergänzungslage des ZVB thematisiert.  

Auch für die Bereiche der Ärztehäuser und der Pflegersiedlung wurden Bebauungsmöglichkeiten 
vorgestellt. Sowohl auf der Fläche zwischen Bahnstraße und Bahntrasse, als auch im rückwärtigen 
Bereich der Ärztehäuser lassen sich laut Rahmenplanung Wohnbauten realisieren, die sich in Kubatur 
und Geschossigkeit an den bestehenden Ärztehäusern orientieren sollten. In einem unbebauten In-
nenbereich zwischen Pflegersiedlung, Uedemer Straße und dem nördlichen Rundweg der Klinik wer-
den weitere Flächenpotenziale zur Wohnbebauung gesehen. Diese könnten von der Horionstraße 
aus erschlossen werden.  

Rahmenvereinbarung, 2004 

Ergänzend zu dieser Rahmenplanung wurde dann auch eine Rahmenvereinbarung zwischen der Ge-
meinde Bedburg-Hau und dem Landschaftsverband Rheinland formuliert, dass die Rahmenplanung 
die gemeinsame Grundlage und den Handlungsrahmen sowohl für die Vermarktung der Liegenschaft 
an einen Investor, wie auch für die weiteren planerischen Schritte sein soll.  

Im Frühjahr 2016 hat der Landschaftsverband Rheinland nach 13 Jahren unterschiedlichster und bis 
dahin nicht erfolgreicher Vermarktungsbemühung beschlossen, von seiner Vermarktungsmaxime der 
Veräusserung an einen Neueigentümer bzw. Gesamtinvestor abzuweichen und auch eine Vermark-
tung von Teil- und Kleinstgrundstücken vornehmen zu wollen. Damit besteht die Möglichkeit, dass es 
zukünftig für die Gemeinde nicht nur den einen Ansprechpartner bzw. Eigentümer gibt, mit dem man 
planungsrechtlich und vertraglich in Planverfahren und Gesprächen zu tun hat, sondern dass es zu-
künftig durchaus eine Vielzahl von Eigentümern und Einzelinteressen geben kann. 

Des Weiteren hat sich der Landschaftsverband Rheinland in gemeinsamen Abstimmungsgesprächen 
mit Landesministerien im Jahre 2016 deutlich dahingehend geäußert, dass für den LVR die Rahmen-
planung von 2003 und die Rahmenvereinbarung von 2004 nicht mehr länger die verbindliche Grund-
lage für die Entwicklung des nördlichen Teils des Klinikgeländes ist. 

 

  



Integriertes Handlungskonzept Gemeindezentrum und Landesklinik in Bedburg-Hau     Oktober 2017 

StadtUmBau GmbH  42 

5.2 Einzelhandelskonzept 

Im Jahr 2007 wurde für die Gemeinde Bedburg-Hau ein Einzelhandelskonzept erstellt. Anlass war der 
sich in den letzten Jahrzehnten vollziehende, elementare Strukturwandel des Einzelhandels in 
Deutschland sowie bereits vorliegende Planungen zur Errichtung bzw. Erweiterung und Verlagerung 
des großflächigen Einzelhandels. Angesichts dieser Entwicklungen war es die Absicht der Gemeinde, 
mit einem zukunftsorientierten Konzept die planerischen Voraussetzungen für eine positive Ent-
wicklung des Einzelhandels in Bedburg-Hau zu schaffen.  

Einer ausführlichen Analyse der Angebots- und Nachfragestrukturen in Bedburg-Hau und der Aufnah-
me und Analyse vorhandener bzw. potenzieller Versorgungs- und Entwicklungsstandorte folgte die 
Erarbeitung eines Zentrenkonzepts mit Funktionszuweisungen für die zentralen Versorgungsbereiche 
und Standorte des großflächigen Einzelhandels.  

Gemäß des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalens kommt der Gemeinde die Funktion eines 
Grundzentrums zu. Dies bedeutet, dass der Aufgabenschwerpunkt in der Versorgung der eigenen 
Wohnbevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen der Grundversorgung liegt. Die Gemeinde steht 
vor allem im Wettbewerb mit den umliegenden Mittelzentren Kleve und Goch sowie dem Grundzen-
trum Kalkar.  

Die zusammenfassende Bewertung der Situationsanalyse des Einzelhandelskonzeptes kommt zu dem 
Ergebnis, dass sich bis zum Jahr 2007 kein zusammenhängender Geschäftsbesatz in Bedburg-Hau 
entwickeln konnte. Jedoch ergibt sich aus den Planungen die Möglichkeit, mittelfristig eine „Neue 
Mitte“ zu entwickeln.  

In der Bestandsanalyse konnte für Bedburg-Hau der zukünftige zentrale Einkaufsort bestimmt wer-
den. Dieser Ort zeichnet sich dadurch aus, dass er über einen überwiegenden Nahversorgungscha-
rakter hinaus eine gewisse Vielfalt von Angeboten und Nutzungen aufweist. In der novellierten Lan-
desplanung ist der Begriff des Zentralen Versorgungsbereiches (ZVB) eingeführt worden. Demnach 
kann großflächiger Einzelhandel nur noch in städtebaulich integrierter Lage ausgewiesen werden. 
Zukünftig ist dieser nur noch in solchen Bereichen möglich, die im GEP (Gebietsentwicklungsplan) als 
ASB (Allgemeiner Siedlungsbereich) ausgewiesen sind. Diese zentralen Versorgungsbereiche sind 
durch die Kommunen räumlich und funktional festzulegen. Neben der räumlichen Dichte an Einzel-
handelsbetrieben ist in diesen Bereichen auch eine Durchmischung mit anderen Einrichtungen wie 
Dienstleistungen, Verwaltung, Bildung, Kultur und Freizeit vorgesehen. Auch die verkehrliche Einbin-
dung u.a. in das ÖPNV Netz ist zu gewährleisten.  

Als zukünftiger bzw. geplanter, zentraler Einkaufort wurde schließlich der Ortskern des Ortsteils 
Schneppenbaum bestimmt, der als Gemeindezentrum bezeichnet wird. Größter Frequenzbringer war 
der zu damaliger Zeit noch an einem anderen Standort im Gemeindezentrum angesiedelte EDEKA-
Verbrauchermarkt. Dieser wurde im Zuge neuer Planungen innerhalb des Zentralen Versorgungs-
bereiches verlegt. Durch die damals geplante Agglomeration mehrerer Handelsnutzungen in Verbin-
dung mit öffentlichen und privaten Dienstleistern ergab sich die Chance, mittelfristig einen Ortskern 
zu entwickeln. Diese Ortskernbildung wurde durch die Umsetzung der Planungen und Ausschöpfung 
von Flächenpotenzialen im Zentralen Versorgungsbereich bis heute auch weiter vorangetrieben.  

Der in der nebenstehenden Abbildung eingegrenzte Bereich wurde als Zentraler Versorgungsbereich 
definiert. Die räumlichen Grenzen ergeben sich neben den Grenzen der Bebauung auch durch die 
verkehrlichen Gegebenheiten wie Straßenzüge bzw. deren Zäsurwirkung. Der eigentliche zentrale 
Versorgungsbereich wurde um eine Ergänzungslage auf dem Gelände der Klinik erweitert. Diese 
kommt perspektivisch erst dann in Betracht, wenn die Flächenpotenziale innerhalb des Zentralen 
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Versorgungsbereiches ausgeschöpft sind. Innerhalb des Gemeindegebietes liegen die beiden Flächen 
nordöstlich des Siedlungsbereiches Schneppenbaums bzw. nordwestlich der LVR-Klinik.  

 

 

ZVB + Ergänzung 

 

Als Entwicklungsziel wurde festgehalten, den definierten Hauptgeschäftsbereich Bedburg-Haus wei-
terzuentwickeln und die verfügbaren Kräfte hierauf zu bündeln. Durch den konsequenten Einsatz 
planungsrechtlicher Steuerungsmöglichkeiten sind mögliche Ansiedlungspotenziale auf den ge-
wünschten Standort zu lenken. Um gewünschte Einrichtungen für den Zentralen Versorgungsbereich 
einzugrenzen, wurden im Einzelhandelskonzept zentrenrelevante Sortimente definiert und festge-
legt. Die entsprechenden Betriebe, die die zentrenrelevanten Sortimente anbieten, sowie standort-
gerechte Nahversorgungseinrichtungen, sind auf planungsrechtlich abgesicherte und damit grund-
sätzlich entwicklungsfähige Areale innerhalb des Zentralen Versorgungsbereichs zu konzentrieren.  

Die später realisierte Ansiedlung von weiteren Nahversorgungseinrichtungen auf dem ehemaligen 
Gelände des Föhrenbachstadions (Bedburg-Hau Center) folgte den grundlegenden Handlungs-
empfehlungen des Einzelhandelskonzeptes und hat die Bedeutung des Gemeindezentrums für die 
Versorgung der Bevölkerung weiter gestärkt.   
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5.3 Demographiekonzept 

Im Jahr 2014 wurde für die Gemeinde Bedburg-Hau ein Demographiekonzept erstellt und veröffent-
licht. Dieses umfasst neben der empirischen Analyse der Standortverflechtungen, der Standortquali-
täten und der demographischen Entwicklung auf Grundlage von statistischen Daten auch eine Bevöl-
kerungsbefragung. Darin wurde eine Stichprobe der Bewohner Bedburg-Haus zu den für die perspek-
tivische Entwicklung der Gemeinde relevanten Fragestellungen befragt. Aus der empirischen Analyse 
des Datenbestands und der Auswertung  der Befragung wurden Handlungsempfehlungen und Pro-
jektansätze für die Gemeinde abgeleitet. Im Folgenden werden die bedeutendsten Erkenntnisse aus 
den einzelnen Analysen in verkürzter Form dargestellt und erläutert. Planungsrelevante Handlungs-
empfehlungen wurden abschließend bezüglich bedeutender Oberthemen neu geordnet. Zuvor ist 
festzuhalten, dass im Demographiekonzept zwei zentrale Analyseergebnisse herausgestellt wurden: 

·  Entwicklung im Schutz: Bedburg-Hau profitiert von den medizinischen, kulturellen, sozialen 
und bildungsinfrastrukturellen Einrichtungen der Stadt Kleve. Anpassungsdruck des demo-
graphischen Wandels in der Gemeinde wird spürbar abgeschwächt. 

·  Entwicklung im Schatten: Gemeindeeigene Entwicklungen stehen unter dem Vorbehalt der 
Strategieverträglichkeit mit dem großen Nachbarn Kleve. Es ergibt sich die Herausforderung 
im Wettbewerb um Fachkräfte und Bevölkerungspotential ein eigenständiges regional-
politisches Profil zu bewahren.  
 

Die empirische Analyse der Datenlage  

Aus der Analyse der statistischen Daten konnten für die Gemeinde Bedburg-Hau einige aufschlussrei-
che Erkenntnisse gezogen werden:  

Intensive Berufspendlerverflechtungen der Gemeinde mit Kleve, Goch, Kalkar und Kranenburg führen 
zu einer Standort- und Interessengemeinschaft. Deshalb bieten sich Kooperationen an. Im Vergleich 
mit den verbundenen Kommunen weist Bedburg-Hau eine hohe Einpendlerquote auf. Die Gemeinde 
kann die notwendige Arbeitskraftnachfrage nur durch auswärtig wohnende Beschäftigte decken. 
Diese bringen für die Zeit ihrer Arbeitsdauer Kaufkraft in die Gemeinde. Die Standortstärke liegt im 
Dienstleistungsbereich. In diesem Wirtschaftszweig ist ein hoher Einpendlerüberschuss zu erkennen. 
Die Dominanz der Dienstleistung ist stark durch die LVR Klinik geprägt, aber auch die Wirtschafts-
zweige Kultur, Sport und Unterhaltung sind überdurchschnittlich stark ausgeprägt. Hingegen gibt es 
im produzierenden Gewerbe einen Auspendlerüberschuss. Dennoch war in den Jahren seit 2003 eine 
positivere Beschäftigungsentwicklung im sekundären Sektor als in NRW und im Kreis Kleve zu erken-
nen. Das produzierende Gewerbe hat sich trotz geringer Anteile dynamischer entwickelt als in NRW 
und im Kreis. In Bedburg-Hau wohnen deutlich mehr Haushalte mit Kindern als in den Vergleichs-
kommunen. Allerdings ist der Anteil auch rückläufig, da erwachsen gewordenen Kinder wegziehen. 
Der Anteil der Einpersonenhaushalte in Bedburg-Hau ist deutlich geringer als im näheren Umland 
und ist in den letzten Jahren sogar noch geschrumpft.  

Demographische Entwicklung der Gemeinde 

Neben den Erkenntnissen zu den Themen Wirtschaft, Arbeitsmarkt etc. wird im Demographiekonzept 
durch die Analyse der Daten vor allem die demographische Entwicklung der Gemeinde beschrieben. 
Die Analyseergebnisse decken sich größtenteils mit denen im Kapitel 2.3 dargestellten Daten und den 
daraus gewonnenen Erkenntnissen, erweitern diese allerdings auch um einige wichtige Aspekte.  
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Die Gemeinde und der Kreis weisen in den Jahren von 2000 bis 2012 eine deutlich positivere Bevöl-
kerungsentwicklung als das Land auf. NRW ist seit 2006 kontinuierlich geschrumpft. Bedburg-Hau 
verzeichnete in den Jahren 2000-2012 ein Plus von 6,9 Prozent. Der Zuwachs ist ausschließlich mit 
einem positiven Wanderungssaldo zu erklären. Stärkste Gruppe ist die Familienwanderung. Aber die 
Familienzuwanderung ist rückläufig, wohingegen eine Steigerung der Alterszuwanderung zu erken-
nen ist. Die Gemeinde ist damit weiterhin beliebt als Zuzugs- und Wohnort im direkten Umfeld der 
Kreisstadt Kleve. Zu bedenken gibt die Bildungsabwanderung (18 – 24 Jährige) sowie das negative 
natürliche Bevölkerungssaldo. Die Bevölkerungsprognose fällt im Gesamtbild schlechter aus als für 
den Kreis Kleve. Bei der Durchalterung der Bevölkerung fällt Folgendes auf: Kritische Entwicklung im 
jüngsten Kindesalter, im Kernbereich der Arbeitsmarktkohorte und im hochaltrigen Bereich. Positive 
Entwicklung der Kohorte Studium, erste Berufsjahre. Vor allem Letzteres kann Bedburg-Hau zur akti-
ven Positionierung gerade auch mit der Hochschule Rhein-Waal nutzen.  

Aus den demographischen Entwicklungen der Gemeinde ergeben sich Folgen für die unterschiedli-
chen Altersgruppen: 

·  Kleinkinder: Weniger Kinder = weniger Betreuungsbedarf. Kann sich aber auch entgegenge-
setzt entwickeln, wenn Trend zu mehr Erwerbstätigkeit beider Elternteile anhält. 

·  Grundschule und Sekundarstufe I: Zahl geht zurück = Sinkende Nachfrage nach Schulplätzen 
und sinkende Auslastung der Kapazitäten.  

·  Duale Ausbildung: Rückgang = Probleme der ansässigen Betriebe bei der Nachwuchssiche-
rung.  

·  Studium und erste Berufsjahre: Abwanderung, Wegzug zur Ausbildung oder zum Studieren. 
Bindewirkung der noch jungen Hochschule Rhein-Waal in Statistik noch nicht vollständig ab-
gebildet.  

·  Familienbildung: Bevölkerungsdecke wird dünner. Erwerbspotential wird kleiner. Anzuspre-
chende Themen: Attraktivität der Gemeinde für Familien, Ansiedlungspolitik für Unterneh-
men, Alterung der Belegschaft. 

·  Die Sesshaften: Repräsentieren durch feste Wohnstandortentscheidung ein verlässliches Po-
tential. Beginnt aber ab 2018 zu schrumpfen. 

·  Junge Alte: Anteil nimmt zu. Kann wesentlichen Impuls für das Leben in einer Kommune ge-
ben. Wille zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Ehrenamt.  

·  Die alte Bevölkerung: Stärkste Zuwächse. Weitreichende Auswirkungen auf die Erfordernisse 
an die Infrastrukturen der Gemeinde in den Bereichen Wohnen, Soziales und Medizin. 
 

Handlungsempfehlungen aus dem Demographiekonzept 

Die Analyse der Datenlage sowie die im Rahmen des Demographiekonzeptes durchgeführte Bevölke-
rungsumfrage waren Grundlage, um Handlungsempfehlungen für die Gemeinde Bedburg-Hau abzu-
leiten. Diese lassen sich im Wesentlichen in die Themenbereiche Freizeit, Kultur und Sport, Flächen-
nachfrage, Wohnen, Wirtschaft, Versorgung, ÖPNV sowie Straßen- und Parkraum einteilen. 

Freizeit, Kultur und Sport: 
Die jungen Bewohner der Gemeinde wünschen sich mehr Freizeitmöglichkeiten. Neben der Schaf-
fung geeigneter Spielplätze sind beispielweise die Organisation von Ausflügen und Sportangeboten 
Handlungsoptionen. Konkret schlagen die Jugendlichen in der Bevölkerungsbefragung Jugendtreffs, 
Jugenddisco und einen Skaterpark vor. 
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Flächennachfrage: 
Die Gemeinde sollte eine aktive Flächen- und Bodenvorratspolitik betreiben und diese kommuni-
zieren. Bei einem positiven Szenario mit motorischen Effekten der Hochschule Rhein-Waal für den 
Nordkreis Kleve sollte man auf zusätzliche Wohnflächen- und Gewerbeflächennachfrage vorbereitet 
sein. 
 
Wohnen: 
Die älteren Menschen geben an, länger eigenständig bleiben zu wollen. Es gibt neue Wohnformen, 
die sich den Bedürfnissen älterer Menschen deutlich besser anpassen. 13 Prozent der Befragten über 
55-Jährigen haben angegeben, sich auch ein Leben in einem Mehrgenerationenhaus vorstellen zu 
können. Deshalb sollte die Gemeinde die Errichtung solcher Häuser in die stadtplanerischen Überle-
gungen mit einbeziehen. Eine betreuungsnähere Alternative ist die Wohnform der Alters-WG. Damit 
kann der Vereinsamung im Alter entgegengewirkt werden. Zudem können dadurch Pflege- und sozia-
le Dienstleistungen optimiert in kleinen Gruppen erbracht werden. Darüber hinaus entlasten Senio-
renwohngemeinschaften die Sozialkassen.  
 
Wirtschaft: 
Die Gewerbeflächenentwicklung für den gewerblich-industriellen Sektor könnte ein erfolgsverspre-
chender Ansatzpunkt sein. Neben dem Dienstleistungsbereich liegt eine weitere Standortstärke Be-
dburg-Haus im Bereich Baugewerbe. Diese Stärke kann weiter ausgebaut werden, um das Cluster zu 
fördern. Aber auch ein gewisser Mix an Branchen ist erstrebenswert. Die Fühlungsnähe zum Mittel-
zentrum Kleve macht Bedburg-Hau interessant, sodass die wirtschaftliche Dominanz und Attraktions-
kraft der Kreisstadt zum eigenen Ansiedlungsargument ausgebaut werden kann. Aufgrund der Be-
deutung der LVR-Klinik Bedburg-Hau sind weitere soziale Dienstleistungen mit Synergieeffekten zu 
den Kliniken sinnvoll, um die Beschäftigung in diesem Bereich abzusichern.  
 
Versorgung: 
Aus der Bevölkerungsbefragung geht bezüglich des Themenbereichs Versorgung hervor, dass sich alle 
Altersgruppen Einkaufsmöglichkeiten für den mittelfristigen Bedarf wünschen. Hier werden vor allem 
Bekleidungsgeschäfte und eine Drogerie genannt. Es wird bemängelt, dass spezielle Geschäfte und 
Dienstleistungen fehlen. Um die Versorgung der ländlichen Ortsteile zu sichern, könnten dezentrale 
Pflegestützpunkte geschaffen werden. Generell gilt es als Herausforderung, die Versorgung der ein-
zelnen Ortschaften sicherzustellen. Insgesamt wird aufgrund der zukünftigen Alterung der Bevölke-
rung ein breites Spektrum an speziellen Dienstleistungen und Produkten notwendig sein. Deshalb 
sollte unter anderem geprüft werden, die in Kleve angebotenen Dienstleistungen und Beratungsan-
gebote auch in den umliegenden Gemeinden zu etablieren. 
 
ÖPNV: 
Die Erreichbarkeit der weiterführenden Schulen in Kleve sollte abgesichert sein und ggf. ausgebaut 
werden. Der Weg der abgestimmten Schulplanung sollte die Mobilitätsanforderungen junger Men-
schen mit einbeziehen. Für Bedburg-Hau gilt es vor allem die Erreichbarkeit der Schullandschaft si-
cherzustellen und transparent zu machen. Der ÖPNV muss nach Maßgabe der Teilhabe und Erreich-
barkeit von gemeindezentralen Einrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten und nicht zuletzt der Kultur 
ausgerichtet werden. Das Demographiekonzept attestiert fehlende Busverbindungen nach Kleve, 
Kalkar, Xanten, Goch und Rees, sowie weiterführend die Anbindung an die Niederlande (Nimwegen). 
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Straßen und Parkraum: 
Ein Großteil der Befragten bemängelt die verkehrliche Situation bzw. die Straßenbausituation. Die 
Qualität der Verkehrseinrichtungen in Bedburg-Hau bleibt hinter den eigenen Ansprüchen zurück. 
Für alle Bevölkerungsgruppen fehlen sichere Straßenquerungen an verschiedenen Stellen, vor allem 
an Schulen und Kindergärten. Zudem wird die Parkplatzsituation am Gemeindezentrum bemängelt. 
Neben zusätzlichen Stellplätzen für PKW‘s wünschen sich die Bedburg-Hauer auch Stellflächen für 
Räder sowie Auflademöglichkeiten für E-Bikes. Des Weiteren sollte die verkehrliche Situation für 
Radfahrer in einigen Bereichen der Gemeinde optimiert werden. Auch ein erweitertes Angebot an 
Sitzgelegenheiten an den Waldbereichen, am Voltaire-Weg sowie an weiteren Fuß- und Radwegen 
wird als notwendig erachtet.  
 
Bisherige Umsetzung der Handlungsempfehlungen: 
 
Einige der im Demographiekonzept angeführten Handlungsempfehlungen an die Gemeinde wurden 
bereits umgesetzt. Dazu gehört die Errichtung von zwei altengerechten Mehrfamilienhäusern unmit-
telbar im Gemeindezentrum und damit in der Nähe zu den zentralen Versorgungseinrichtungen. Das 
gewünschte Drogeriegeschäft wurde in bestehenden Räumlichkeiten im Gemeindezentrum unter-
gebracht. Im Zuge dessen wurde auch die Parkplatzsituation am Gemeindezentrum optimiert, indem 
neben einer verbesserten Zufahrt auch zusätzlicher Parkraum geschaffen werden konnte.  
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6. Analysen und Beteiligungen 

6.1 Stärken-Schwächen-Analyse 

Nachfolgend sind die Stärken und Schwächen für das Gemeindezentrum Bedburg-Hau sowie einige 
daraus ableitbare Handlungsansätze formuliert. Diese bilden die Grundlage für die Formulierung von 
Entwicklungszielen und für die Darstellung eines städtebaulichen Zielkonzeptes. 
 

Gemeindezentrum 

Stärken 

·  Nutzungsvielfalt und Erweiterungsfähigkeit 
·  Besondere Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung 
·  Gute Erreichbarkeit durch Lage an L 362 (Uedemer Straße) 
·  Nähe zur Kreisstadt und Mittelzentrum Kleve 
·  Gute Erreichbarkeit von Hasselt und Schneppenbaum aus (Fußgänger, Radfahrer und PKW) 
·  Zentrumsnahe Grünflächen 
·  Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Schwimmbad 
·  Vorhandene Erweiterungspotenziale im Bereich nördlich der Klinik-Gärtnerei und im Bereich 

ZVB-Ergänzungslage (Klinikbereich südlich der Uedemer Straße) 
·  Fertiggestellter Kreisverkehr  

 

Schwächen 

·  Unzureichende funktionale sowie bauliche Verbindung mit Klinikgelände 
·  Trennwirkung zwischen Klinik und Gemeindezentrum durch L 362 (Uedemer Straße) 
·  Hohes Verkehrsaufkommen auf L 362, starker Durchgangsverkehr 
·  Verbindung zum grössten Ortsteil Hau nur über Umweg 
·  Anbindung an den ÖPNV nur in eine Richtung (über Hau nach Kleve) 
·  Unzureichende Anbindung an den Bahnhof Bedburg-Hau 
·  Der Siedlungskörper Schneppenbaum knüpft nur südlich an das Zentrum an (Unwucht) 
·  Baukörper wirken Raumbildend nach außen, kein zentraler Platz auf dem bspw. kulturelle Ver-

anstaltungen, Märkte stattfinden können 
·  Leerstand (Ehemalige Post) 
·  Flächenpotenziale innerhalb des ZVBs fast vollständig ausgeschöpft 
·  Wenige gastronomische Betriebe, keine Geschäfte für den mittelfristigen Bedarf 

Ansätze 
·  Weiterentwicklung des Gemeindezentrums durch ergänzende Wohnbebauung im Bereich der 

Rieselfelder 
·  Gestuftes, abschnittsweises Realisierungskonzept für neue Wohnbaugebietes am Gemeinde-

zentrum 
·  Verkehrlich-funktionale Anbindung an das Klinikgelände und an den Bahnhof 
·  Verschiedene Nutzungsoptionen für den Schulstandort prüfen, u.a. Einzelhandelsentwicklun-

gen, für den Fall das dieser Standort zukünftig entfallen sollte 
·  Gestalterische Aufwertung von Teilen des Gemeindezentrums 
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Nachfolgend sind die Stärken und Schwächen für den Bereich der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau 
sowie einige daraus ableitbare Handlungsansätze formuliert. Neben den stark fachlich bezogenen 
Punkten muss hier auch die oft schwierige Kommunikation mit dem LVR erwähnt werden, die im 
Rahmen einer Gesamtstrategie unbedingt verbessert werden muss. 

Klinikgelände 

Stärken 

·  Anbindung an Schienenverkehr 
·  Lage zwischen den beiden größten Ortsteilen der Gemeinde (Hau und Schneppenbaum) 
·  Nähe zur Kreisstadt und Mittelzentrum Kleve 
·  Denkmalgeschützte Gebäude und Erschließungssystem 
·  Architektonische Einheit, attraktives Ensemble 
·  Wichtiger Arbeitgeber am Standort Bedburg-Hau 
·  Massgeblicher positiver Einfluss auf den Einpendlerüberschuss 

Schwächen 

·  Wirkt aufgrund dichten Baumbestandes dunkel, Parkcharakter nicht mehr erkennbar 
·  Bauliche Erweiterungen nur mit Eingriff in den Baumbestand möglich 
·  Denkmalschutz schränkt den Rahmen für bauliche Erweiterungen bzw. Ergänzungen ein 
·  Starker Unterhaltungsstau bei Freianlagen und Gebäuden 
·  Räumliche Abtrennung von den Ortsteilen durch Waldkante, Verkehrsachsen, fehlende Anbin-

dung an das Erschließungssystem der Gemeinde 
·  Schlechter Zustand der Straßen 
·  Gemengelage aus Bebauung und Wald, Gefahr bei Sturm oder Brand 
·  Forensische Abteilungen vermitteln Bürgern und Besuchern Angst- bzw. Unsicherheitsgefühl 
·  Baustrukturen entsprechen nicht dem üblichen Nachfrageprofil in Bedburg-Hau 
·  Bisherige Konsenslinie in der LVR-Gemeinde-Rahmenvereinbarung wurde einseitig vom LVR 

verlassen 
·  Kommunikation mit LVR in Köln stellt sich häufig schwierig dar. Wenig Empathie beim LVR für 

kommunale Anforderungen und Planungsziele. 

Ansätze 

·  Denkmalgerechter Erhalt und Umnutzung der Gebäudesubstanz 
·  Moderate und angepasste bauliche Ergänzungen 
·  Herstellung und Aufwertung von attraktiven Verbindungen für PKW, Fahrradfahrer und Fuß-

gänger 
·  Wiederherstellung des Parkcharakters 
·  Deutliche räumliche Trennung der Forensiknutzungen und zukünftigen Wohn- und Mischge-

bietsnutzungen 
·  Erhöhung des Sicherheitsgefühls für Bürger und Besucher durch hochsichere Forensikbauten 
·  Erneute Überprüfung der LVR-Entwicklungsstrategie für das Klinikgelände und  konsensualer 

Abgleich mit den Interessen der Gemeinde 
·  Verbesserung der Kommunikation zwischen LVR / Klinikleitung und Gemeinde 
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6.2 Bürgerinformation am 29.05.2017 

Am 29.05.2017 wurde im Rathaus der Gemeinde Bedburg-Hau eine Bürgerinformation durchgeführt, 
bei der im wesentlichen folgende Inhalte präsentiert und anschliessend mit den Bürgern diskutiert 
wurden: 

- Allgemeine Informationen zum Thema IHK  
- Abgrenzung des IHK-Bereiches 
- Grundsätze, Oberziele und Teilziele 
- Städtebauliches Funktionsschema 

In der sich anschliessenden regen Diskussion wurden sehr unterschiedliche Aspekte thematisiert, die 
nachfolgend kurz zusammengefasst werden. 

Gibt es bei der Auswahl der IHKs Probleme bzgl. Parteizugehörigkeit? Bzw. wird sich bei der Verga-
be der Gelder durch den Regierungswechsel etwas ändern? 

Die Auswahl der IHK´s wird nach fachlichen Kriterien durchgeführt. Die Städtebauförderung ist bisher 
von allen Regierungen als ein wichtiges Strukturprogramm erachtet worden. 

Gibt es auch Wirtschaftsförderungsprojekte? 

Ja, es können auch wirtschaftsorientierte, soziale oder kulturelle Projekte gefördert werden. Die Be-
zeichnung „integriertes Handlungskopnzept“ weist auf diese Vielschichtigkeit hin. 

Warum sollte auch die Strassen im südlichen Bereich des Klinikgeländes öffentlich werden?  

Es handelt sich insbesondere bei dem Kanalnetz um ein geschlossenes System, es wäre daher schwie-
rig, dies in privat und öffentlich zu trennen. Zudem müsste für Nutzer kenntlich gemacht werden, wo 
private und wo öffentliche Straßen beginnen. Ggfs. sind auch Teillösungen oder Zwischenlösungen 
denkbar. Das ist im Einzelnen noch zu diskutieren und natürlich auch ein Kostenfrage. 

Soll nur der forensische Bereich nach Süden verlagert werden oder auch die Verwaltung und die 
Pflege? 

Es ist das Ziel der Klinik alle Kliniknutzungen in den südlichen Bereich zu verlagern. Besonders wichtig 
ist allerdings die Verlagerung der Forensik, da diese opt. Negativ wirkt und potentielle Interessenten 
oder Unternehmer abschrecken kann  

Das Kinder- und Jugendtheater zittert um den Bestand aufgrund der immer wiederkehrenden Ge-
rüchte um den Verkauf des Geländes. Es sollte nicht Unterschätzt werden, wie die Bevölkerung das 
Klinikgelände sieht, es gibt immer wieder Besucher, die betonen, dass sie sich auf dem Gelände 
unwohl fühlen und aufgrund der Forensik ungern hingingen. Auch der Denkmalschutz ist zu beach-
ten und in Bezug auf Inklusion wäre der Verbleib der Pflegestation im nördlichen Bereich nicht 
verkehrt. 

Die Verlagerung des Pflegebereiches hat auch wirtschaftliche Gründe, da die Wege zwischen den 
einzelnen Bereichen so deutlich verkürzt werden könnten 

Also sollen im südlichen Bereich Gebäude neu gebaut werden? 

Ja, und es wird ja aktuell dort bereits neu gebaut. Die Umstrukturierungen wurden bereits vor 2003 
begonnen. Durch das geänderte Konzept der Klinik nahmen die Patientenzahlen ab, daher hat der 
LVR ein Konzept vorgelegt, das vorsieht, die Klinik in den Süden zu verlagern und den Norden zu ver-
kaufen. Deshalb sollte die Entwicklung des Nordens durch die Gemeinde gesteuert werden.  
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Es ist eine landschaftliche Pflege der Klinikbereiche notwendig, es liegt sicher auch am düsteren 
und dunklen Charakter des Gebietes, dass bisher nichts verkauft werden konnte. Außerdem hat 
die Klinik auch eine düstere Vergangenheit. 

Im Untergrund sind noch zahlreiche Tunnel übrig geblieben sind. Die müssen bei eventuellen Bau-
vorhaben beachtet werden. Fraglich ist, ob es eine Dokumentation dieser Tunnel gibt. Erhalt der 
Bäume ist prinzipiell wünschenswert, aber es wäre wichtig, dass mehr Licht in den Bereich kommt. 

Es wurde wenig in den Park und die Gebäude investiert. Man könnte punktuell in den Baumbestande 
eingreifen, um Licht hineinzubringen, aber trotzdem den Charakter erhalten. 

Man sollte noch weiter vorn ansetzen und Leitlinien oder ein Konzept für den Bereich entwickeln, 
wie z.B. Gesundheitstourismus, Reha, Nutzung der Kirche als Museum und vor dem Verkauf eine 
Imagekampagne starten, um den negativen Touch loszuwerden und eine Akzeptanz zu schaffen, 
also das Mischgebiet vorher klassifizieren. 

Eine Imagekampagne könnte ein mögliches Projekt des IHK sein. 

Man könnte z.B. für einen Imagegewinn einen kulturellen Schwerpunkt setzen und das Theater 
nutzen, da es sich um das einzige Theater auf einem Klinikgelände in Deutschland handelt. Scienti-
fic freshers sind eher kritisch zu sehen, da hier ein häufiger Wechsel stattfindet und die Personen 
selten wissen, auf welchem Gelände sie sich befinden und welche Geschichte die Klinik hat.  

Bei einer Imagekampagne in Richtung Gesundheit sollte das Negativ-Beispiel Süchteln beachtet 
werden, dass Konzept dort ist gescheitert, da Orthopädie und Psychiatrie zusammengelegt wur-
den. Aber man könnte z.B. Fachrichtungen anderer Kliniken (Kleve) unterbringen, wenn dort 
Platzmangel herrscht. Außerdem sollte beim Verkauf darauf geachtet werden, eine Ghettoisierung 
von Menschen best. Herkunft zu vermeiden.  

Ein Durchstich durch die Klinik ist vernünftig! Bisher kann man nur mit dem Rad hindurch dadurch 
wird sich auch ein Vorteil für das Ansehen ergeben, allerdings sollte man bei dem Ausbau der Stra-
ße beachten, dass kein starker Verkehr ermöglicht wird, Verkehrsberuhigung, Radverkehr unter-
stützen, insbesondere die Durchfahrt für LKW sollte verhindert werden. Insgesamt wird eine hohe 
Verkehrsbelastung für die Straße erwartet.  

Es war das Anliegen aller Parteien, eine Durchfahrt zu ermöglichen, nur deshalb wurde dem Bau 
des Kreisverkehrs zugestimmt. Hierdurch könnte man es zur Normalität machen, die Klinik zu 
Durchqueren. Häuser mit Wohnungen und Ärzten und Kultur würden einen Imagegewinn bringen, 
insgesamt muss das Gelände geöffnet werden, dies muss mit einer Imagekampagne einhergehen. 

Fehlentscheidungen sollten also im Vorfeld vermieden werden, eine gut abgestimmte Planung ist 
folglich unerlässlich. 

Die Beschrankung an der Bahn ist störend, da man hier sehr lange wartet, außerdem erscheint eine 
Schließung des Schulzentrums widersinnig, wenn junge Familien sich ansiedeln sollen. 

Für die Beschrankung der Bahnlinie ist die DB zuständig. Die Schließung des Schulzentrums ergibt 
sich aus den demographischen Entwicklungen und dem Schulentwicklungsplan. 

Da das gesamte Gelände unter Denkmalschutz steht, muss dies auch bei der Straßenführung be-
achtet werden, insbesondere bei einem Mischgebiet muss beachtet werden, dass Transportfahr-
zeuge das Gebiet nutzen. 

Ein Mischgebiet kann sich auch auf Kultur beziehen, dies muss nicht zwingend Gewerbe sein, son-
dern eher Dienstleistungen, Fitness, Ärzte, Physiotherapie o.., kein Einzelhandel, daher sollten LKW 
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das Gebiet nicht durchfahren müssen. Vielmehr könnte das Gebiet ein attraktiver Arbeitsstandort 
werden, aufgrund der Nähe zur Bahnlinie. 

Der Waldcharakter sollte erhalten bleiben, im Winter ist es schön hell und im Sommer angenehm 
kühl und schattig. Jedoch ist es zum Wohnen zu dunkel und daher nicht sehr angenehm. 

Würden bei ergänzender Bebauung Bäume gefällt? 

Ja allerdings könnten die Bäume ggfs. auch ohne Neubauten punktuell ausgelichtet werden. 

Wie sehen die Chancen aus, tatsächlich Interessenten zu finden? Die Gebäude stehen unter Denk-
malschutz. 

Das ist nicht ganz einfach, aber es gibt bestimmte Nutzergruppen, die solche Standorte und solche 
Gebäude suchen. Nach ersten Ansiedlungen kann sich auch ein Schneeballeffekt einstellen, dass z.B. 
ein Dienstleister sich dort ansiedelt und nach und nach weitere Firmen dazu kommen. Zwischenzeit-
lich müssen einige Gebäude so „konserviert“ werden, dass sie auch eine Phase des Leerstands über-
stehen. 

Es schreckt viele ab, weil die Gebäude, Gärten und der Park an sich so verkommen sind, man fühlt 
sich nicht wohl, obwohl die Häuser wirklich schön sind. Insbesondere die schlechte Substanz dieser 
Häuser schreckt ab. 

So lange es nicht gelingt, den Bereich zu einem hellen Park zu wandeln und die Gebäude durch 
Freischnitt in den Vordergrund zu stellen, ändert sich nichts. Danach würde sich der Rest von allei-
ne ergeben, es schreckt ab, wenn man die dunklen Gebäude sieht und nicht weiß, ob einzelne 
Bäume gefällt werden dürfen. 

Die Gemeinde muss viel Kapital in die Hand nehmen, wollen das die Bürger überhaupt? Man sollte 
lieber erst das Wohngebiet entwickeln und später den Durchstich machen, um Geld zu generieren. 

Die Gemeinde muss ohnehin zunächst die Flächen der Rieselfelder erwerben, da sie derzeit nicht 
Eigentümerin ist. Außerdem gibt es zwei Käuferschichten, die, die gerne einen Altbau sanieren wol-
len und die, die lieber neu bauen wollen (unterschiedliche Bedürfnisse). 

Eigentlich handelt es sich um ein bevorzugtes Wohngebiet mit schönen Häusern, aber diese sind 
sehr groß, man bräuchte also mehr Eigentümer, außerdem schreckt die Nachbarschaft ab. 

Die Häuser bieten sich für besondere Wohnformen wie z.B. Generationenhäuser an. Die Pflegersied-
lung ist sehr schön geworden. Hier gab es jedoch eine andere Grundlage, die Häuser und Grundstü-
cke sind wesentlich kleiner. Bei den grossen Gebäuden ist die Frage, ob auch die Dachgeschosse in 
die Nutzung einbezogen werden können. Hier wäre die Frage, ob das mit dem Denkmalschutz zu 
vereinbaren ist und ob sich z.B. die Dächer mit Gauben und Fenstern ausstatten ließen. 

Nicht nur die Gebäude auch der Park müsste gepflegt werden.  

Zukünftig würden die Grünflächen überwiegend in privates Eigentum übergehen. Es sind Vorkehrun-
gen und Regelungen zu treffen, damit dann die Pflege und das Erscheinungsbild des Parkwaldes ge-
währleistet bleiben. 

Gibt es ein Profil oder Konzept für das Mischgebiet? Um Nutzungen zu präferieren oder andere 
ganz auszuschließen? Viele Gäste des Theaters finden die Bäume unglaublich schön und den Wald-
charakter sehr positiv! Dies sollte berücksichtigt werden. Eine mögliche Kombination wäre deshalb 
Gesundheit und Kultur. Könnte dies für das Mischgebiet vorgegeben werden? Als ein Profil, auf 
dessen Grundlage Investoren gesucht werden? 
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Die Gemeinde kann das steuern, insbesondere über den Bebauungsplan, für den ein Aufstellungsbe-
schluss gefasst wurde. Über die Festsetzungen kann das Nutzungsspektrum insgesamt festgelegt 
werden und auch räumlich auf dem Gelände verortet bzw. zugeordnet werden. 

Wenn junge Familien bauen, was ist dann mit den Elternhäusern? Wer kauft die? Vielleicht sollte 
man weniger Bauland schaffen und erst einmal die alten Gebäude verkaufen. 

Dieser Effekt wird sich erst dann einstellen, wenn ältere Häuser mit Kaufpreis und Kosten für die 
erforderlichen Investitionen günstiger sind als ein Neubau. Bei grösseren Baugebieten sollte Ab-
schnittsweise vorgegangen werden, damit in kleineren Abschnitten entwickelt werden kann. 

Hier muss auch die Energiesparpolitik beachtet werden, insbesondre bei der Altbausanierung müs-
sen hohe Kosten aufgrund der Energiestandards berücksichtigt werden. Da niemand sein Haus 
verschenken will, ist ein Neubau daher im Moment günstiger. 

Eventuell ändert sich dies in den nächsten Jahren, wenn immer mehr Altbauten auf den Markt kom-
men. Hier wird es dann voraussichtlich Preisanpassungen geben. 

Insbesondere sind bei den Gebäuden im Klinikgelände größere Fenster wichtig. Aber auch die Be-
seitigung der Bäume in der unmittelbaren Umgebung der Gebäude, damit diese insgesamt heller 
und freundlicher werden. Mit den Bäumen sind die Gebäude selbst mit großen Fenstern viel zu 
dunkel. 

Mögliche Eingriffe in den Baumbestand und mögliche Eingriffe in die denkmalgeschützte Bausub-
stanz werden noch mit den Fachbehörden Wald und Holz sowie Rheinisches Amt für Denkmalpflege 
abgestimmt. 
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7. Räumlich-funktionales Leitbild 
Das räumich-funktionale Leitbild setzt sich aus formulierten Grundsätzen, Oberzielen und Teilzielen 
zusammen. Gerade bei den Grundsätzen und den Oberzielen ist es wichtig, noch einmal auch die 
Punkte aufzuschreiben, die bereits seit den 1970er Jahren Gültigkeit besitzen und im Rahmen der 
Kommunalreform definiert wurden. In der langen Entwicklungsgeschichte der LVR-Klinik haben sich 
insbesondere seit den 1980er und 1990er Jahren die Tendenzen zur Dehospitalierung bemerkbar 
gemacht, weshalb seit Beginn des neuen Jahrhundert auch aktiv eine Reduzierung der Kliniknutzun-
gen auf den südlichen Bereich verfolgt wird. 

 

Grundsätze für das integrierte Handlungskonzept 
 
·  Mit der kommunalen Neugliederung 1969 wurden sieben Ortsteile zur eigenständigen Gemeinde 

Bedburg-Hau zusammengefaßt. 
·  Als Siedlungsschwerpunkt wurde landesplanerisch der Bereich Uedemer Straße / Rosendahler 

Weg in Schneppenbaum festgelegt. 
·  Die Entwicklung des Gemeindezentrums von Bedburg-Hau ist weit vorangeschritten, aber noch 

nicht abgeschlossen. Diese Generationenaufgabe muss schrittweise fortgeführt werden. Mit dem 
Integrierten Handlungskonzept sollen weitere wichtige Entwicklungen und Massnahmen vorbe-
reitet werden. 

·  Bei der Zielsetzung der integrierten Weiterentwicklung des Gemeindezentrums spielt die räumli-
che und funktionale Einbindung des nördlichen Klinikgeländes eine grosse Rolle. 

·  Die Landesklink in Bedburg-Hau ist ein flächenwirksames Baudenkmal mit einer Vielzahl denk-
malgeschützter Gebäude und einem denkmalgeschützten Wegesystem. 

·  Seit vielen Jahren steht der gesamte Klinikbereich unter hohem Veränderungsdruck mit vielen 
Leerständen, zunehmendem Instandhaltungsstau und baulichen Schäden sowie einem sichtba-
ren Pflegerückstand bei den Park- und Parkwaldflächen. 

·  Es wird die Zielsetzung verfolgt, die Kliniknutzungen auf den südlichen Bereich zu konzentrieren 
und den nördlichen Bereich in eine private Nutzung zu bringen, sowie eine funktionale Anbin-
dung an das Gemeindezentrum herzustellen. 

 
Oberziele für das integrierte Handlungskonzept 
 
·  Weiterentwicklung des Gemeindezentrums durch Wohn- und Einzelhandelsnutzungen 
·  Umstrukturierung des nördlichen Klinikgeländes als Wohn- und Mischgebiet und funktionale 

Verzahnung mit dem Gemeindezentrum und anderen Ortsteilen 
·  Verlagerung aller Forensiknutzungen in den südlichsten Klinikbereich durch Neubauten mit 

höchstem Sicherheitsstandard 
·  Schaffung einer baurechtlichen Grundlage für das Gesamtgelände  
·  Übernahme der technischen und verkehrlichen Infrastruktur durch die Gemeinde sowohl im 

nördlichen, wie auch im südlichen Klinikbereich 
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Teilziele für das integrierte Handlungskonzept 
 
·  Herstellung der Verkehrsachse vom Kreisverkehr über die Buchenallee bis zum Bahnübergang  
·  Herstellung und Ausbau des Geschlechtergrabens als öffentliche Grünfläche mit Verbindungs-

funktion für Fußgänger und Radfahrer 
·  Weitgehender Erhalt des Wald- und Parkcharakters durch Wiederherstellung der Parkstrukturen 

und punktueller Durchforstungsmassnahmen  
·  Erhalt und Umnutzung aller denkmalgeschützten Gebäude 
·  Ermöglichung von baulich und strukturelle angepasster Neubebauungen 
·  Nutzung von Einzelgebäuden der Klinik als Gemeinbedarfseinrichtungen 
·  Klärung möglicher Nachfolgenutzung für den heutigen Schulstandort ggfs. zur EH-Entwicklung 
·  Abschnittsweise Wohnbebauung im Bereich der Rieselfelder 
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8. Integriertes Handlungskonzept 
Das integrierte Handlungskonzept wird untergliedert in begleitende Instrumente, vorbereitende 
Planungen und in bauliche Maßnahmen. Die einzelnen Positionen werden zudem in ein zeitliches 
Ablaufschema für die Projektjahre 2018 bis 2023 eingeordnet. 

8.1 Begleitende Instrumente 

Bei den begleitenden Instrumenten ist vorrangig die Prozeßsteuerung zu nennen. Die in dem inte-
grierten Handlungskonzept skizzierten Entwicklungsbereiche für das Gemeindezentrum sowie der 
Konversionsprozeß von Teilen der Landesklinik sind jeweils für sich betrachtet und erst recht zusam-
mengenommen ein großes städtebauliches Umstrukturierungsprojekt. Die Gemeindeverwaltung 
benötigt zur Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes externe Unterstützung, um neben den 
laufenden Aufgaben auch dieses Gesamtprogramm optimal begleiten, organisieren und umsetzen zu 
können. Die Prozeßsteuerung wird für die gesamte Projektlaufzeit angesetzt. Dabei werden neben 
den Fördertechnischen Vorbereitungen und Abstimmungen mit dem Fördergeber, die gesamte in-
terne und externe Kommunikation gesteuert sowie alle fachlichen und organisatorischen Aufgaben 
begleitet. 

Die begleitenden Instrumente „Fassaden- und Hofprogramm“ und „Verfügungsfonds“ kommen vo-
raussichtlich nicht zum Einsatz, da die Bewohner- und Eigentümerstruktur sowie die Bau-und Nut-
zungsstruktur im Gemeindezentrum nicht mit anderen Stadtkernen vergleichbar ist und sich hier 
keine entsprechenden Ansätze anbieten. 

8.2 Vorbereitende Planungen 

Neben dem Integrierten Handlungskonzept, welches als übergeordnetes Konzept die Gesamtmaß-
nahme vorstrukturiert, werden insbesondere Fachgutachten und Planungen erforderlich, um die 
Konversion der Landesklinik enstprechend vorzubereiten. Hierzu gehören ein Grünflächenkonzept, 
ein Denkmalschutzkonzept sowie insbesondere ein Infrastrukturanpassungskonzept mit einer aus-
führlichen vermessungstechnischen und fachlich-funktionalen Bestandsaufnahme. Darauf aufbauend 
sind verschiedene Infrastrukturanpassungsvarianten auszuarbeiten und zu bewerten. Anschließend 
sind auf der Basis der Fachgutachten die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung durchzu-
führen, um den Umstrukturierungsprozess zu steuern und potentiellen Investoren Sicherheit zu ge-
ben. 

8.3 Bauliche Maßnahmen 

Die baulichen Maßnahmen gliedern sich in vier Haupthandlungsbereiche und werden unter diesen 
jeweils subsumiert:  

- Anbindung und Querung Landesklinik sowie Optimierung des ÖPNV 
- Anpassung und Übernahme der „öffentlichen“ Infrastruktur in der Landesklink 
- Ergänzung der Versorgungsfunktion des Gemeindezentrums 
- Kulturzentrum und Kulturraum als wichtige Infrastruktur zur sozialen Integration 

Dabei wird neben den Programmen der Städtebauförderung auch auf das Förderprogramm des Bun-
des für die Infrastruktur zur sozialen Integration fokussiert. 
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8.3.1 
Ost-West-Verbindung Buchenallee 
mit Radweg 

 
 

 
 

 
 

 

 
Zi

el
e o Verbindung der Ortsteile Hau 

und Schneppenbaum durch die 
Buchenallee schaffen 

o Anbindung an vorhandene Be-
standsstrukturen 

o Einhaltung des Flächencharak-
ters (Flächen-Denkmal) in Rück-
sprache mit der unteren Denk-
malschutzbehörde 

o ÖPNV Nutzung durch verbesser-
te Zuwegung erleichtern  

o Verbesserung der verkehrlichen 
Infrastruktur 

o Erweiterung des Teilnehmerfel-
des im Straßenverkehr 

o Buchenallee als alternative Ver 
bindung zwischen Bahnhof / Hau 
und Ortszentrum / Schneppen-
baum schaffen 

M
aß

na
hm

en
be

sc
hr

ei
bu

ng
 o Anpassung/Ausbau der Bu-

chenallee inkl. Fuß- und Radweg 
o Erneuerung der Beleuchtung 
 

Durchführungszeitraum 2019/2020 

Anrechenbare Kosten 800.000 € 
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8.3.2 
Aufwertung Bahnhofsumfeld für ÖPNV-
Nutzer 

 
 

 
 

 
 

 

Zi
el

e o Schaffung einer bahnhofsnahen 
PKW-Stellfläche 

o Erhaltung der vorhandenen Fahrrad-
stellplätze 

o Erhöhung der Anzahl der Fahrrad-
stellplätze 

o Attraktivierung des Bahnhofsumfel-
des 

o Orientierung ermöglichen 
o Mehr Bürger vom Individualverkehr 

zur ÖPNV Nutzung bewegen 

M
aß

na
hm

en
be

sc
hr

ei
bu

ng
 o Neuordnung und Umsiedlung der 

PKW-Stellplatzbereiche 
o Aufstellen von Orientierungsschil-

dern, Bänken 
o Anlage von mehr Fahrradstellplätzen 

Durchführungszeitraum 2019/2020 

Anrechenbare Kosten 300.000 € 
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8.3.3 Anpassung verkehrliche Infrastruktur 

 
 

 
 

 
 

 

Zi
el

e o Abstimmung der zeitlichen Abfolge 
der baulichen Maßnahmen zur An-
passung/ Übernahme der Infrastruk-
tur 

o Straßenquerschnittsverbreiterung an 
der Hauptachse Buchenallee Ver-
kehrliche Infrastruktur-übernahme 
der Straßen im Plangebiet durch die 
Gemeinde Bedburg-Hau  

o Zustandsoptimierung / Instandset-
zung des Straßennetzes 

M
aß

na
hm

en
be

sc
hr

ei
bu

ng
 o Übernahme des verkehrlichen Be-

standsnetzes  
o Sanierung der Fahrbahndecke 
o Verbreitern des Straßenquerschnit-

tes 
o Dokumentation der Straßenlage/ 

neuen Querschnitte 
 

Durchführungszeitraum 2020/2023 

Anrechenbare Kosten 3.400.000 € 
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8.3.4 Anpassung Beleuchtung 

 
 

 
 

 
 

 

Zi
el

e o Abstimmung der zeitlichen Abfolge 
der baulichen Maßnahmen zur An-
passung/ Übernahme der Infrastruk-
tur 

o Anpassung/Ausbau Beleuchtung 
o Angstraumvermeidung durch durch-

gehende Beleuchtung  
o Dokumentiation neuer Leitungen 

M
aß

na
hm

en
be

sc
hr

ei
bu

ng
 

o Erneuerung der Beleuchtung nach 
neuesten Standards und Richtli-
nien/Vorschriften 

o Dokumentation der neuen Leitun-
gen und Beleuchtungskörper-
Standorte 

Durchführungszeitraum 2018/2021 

Anrechenbare Kosten 300.000 € 
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8.3.5 Anpassung technische Infrastruktur 

 
 

 
 

 
 

 

Z
ie

le
 

o Abstimmung der zeitlichen Abfolge 
der baulichen Maßnahmen zur An-
passung/ Übernahme der Infrastruk-
tur 

o Versorgung des Plangebiets mit 
technischer Infrastruktur gewähr-
leisten 

o Dokumentation neuer Leitungen 

M
aß

na
hm

en
be

sc
hr

ei
bu

ng
 

o Verlegung der Versorgerleitungen 
in von der Gemeinde bereitgestellte 
Trasse neben der Straße (Fußweg) 

o Ergänzung und Anpassung des Net-
zes 

o Dokumentation der neuen Leitun-
gen 

Durchführungszeitraum 2020/2021 

Anrechenbare Kosten 950.000 € 
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8.3.6 
Anpassung Parkstrukturen /  
Verkehrssicherung 

 
 

 
 

 
 

 

Zi
el

e o Abstimmung der zeitlichen Abfolge 
der baulichen Maßnahmen zur An-
passung/ Übernahme der Infrastruk-
tur 

o Verkehrssicherung des Straßennet-
zes  

o Korridorschaffung zur Verbreiterung 
des Straßennetzes, durch u.a. Fällen 
von gefährdenden Großgehölzen un-
ter Berücksichtigung des Denkmal-
schutzes 

o Gewährleistung der Verkehrssicher-
heit: Gefahrenpotential für die Ver-
kehrsteilnehmer durch die Bestands-
vegetation minimieren  

 

M
aß

na
hm

en
be

sc
hr

ei
bu

ng
 o Verkehrssicherung der Bestandsve-

getation in Form von Großgehölzen / 
Bäumen gewährleisten 

o Fäll- und Rodungs-Arbeiten in Ab-
sprache mit der Gemeinde, der(n) 
zuständigen Behörde(n) und den 
entsprechenden Flächeneigentü-
mern nach Bedarf, fachlicher Rich-
tigkeit und Vorschrift durchführen 

Durchführungszeitraum 2019 

Anrechenbare Kosten 250.000 € 
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8.3.7 
Umstrukturierung abgängiger  
Schulstandort 

 
 

 
 

 
 

 

Zi
el

e o Umnutzung des innenstadtnahen 
Schulstandortes / Schule läuft in 
zwei Jahren aus 

o Standort zur Weiterentwicklung des 
Gemeindezentrums   

o Positive Wechselwirkungen zum 
Gemeindezentrum sollen gefördert 
werden 

M
aß

na
hm

en
be

sc
hr

ei
bu

ng
 o Umstrukturierung des Schulstan-

dortes zu einem aktiven Teil des 
Gemeindezentrums 

o Umnutzungskonzept mit Rückbau 
des Schulgebäudes sowie einem Er-
satzstandorten für Jugendzentrum 

o Realsierung von Restbuchwerten 

Durchführungszeitraum 2020 

Anrechenbare Kosten 3.000.000 € 
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8.3.8 Umgestaltung Rosendaler Weg 

 
 
 

 
 

 
 

 

Zi
el

e o Querungsmöglichkeit für Fußgänger 
schaffen 

o Gute fußläufige Verbindung der bei-
den Teilbereiche des Gemeindezent-
rums ohne übermäßige Einschrän-
kung des fließenden Verkehrs auf 
Rosendahler Weg 

M
aß

na
hm

en
be

sc
hr

ei
bu

ng
 o Verbesserung der Querungsmöglich-

keit des Rosendaler Wegs durch Her-
stellung von Querungshilfen für Fuß-
gänger und Materialwechsel 

Durchführungszeitraum 2022/2023 

Anrechenbare Kosten 400.000 € 
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8.3.9 
Umgestaltung Bürgerplatz am Hallen-
bad 

 
 

 
 

 
 

 

Zi
el

e o Erhöhung der Aufenthaltsqualität im 
Gemeindezentrum 

o Schaffung eines bisher im Gemein-
dezentrum fehlenden Markts- und 
Veranstaltungsplatzes 

o Gestaltung gemäß Nutzergruppe 

M
aß

na
hm

en
be

sc
hr

ei
bu

ng
 o Umgestaltung der Freifläche zu ei-

nem multifunktionalen Platz- und 
Freibereich 

Durchführungszeitraum 2023 

Anrechenbare Kosten 200.000 € 
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8.3.10 
Umnutzung Klinikkirche zum Kultur-
und Integrationszentrum 

 
 

 
 

 
 

 

Zi
el

e o Restauration/Sanierung der Kirche 
o Kirche als neuen kulturellen und 

integrativen Standort etablieren 
o Instandsetzung und Umnutzung der 

ehemaligen Kirche zum Zwecke des 
Gemeinwohls 

M
aß

na
hm

en
be

sc
hr

ei
bu

ng
 o Fassadensanierung / Instandsetzung 

der Räumlichkeiten 
o Nutzungskonzeptentwicklung 
o Bauliche Anpassung zur Ermögli-

chung einer multifunktionalen Nut-
zung 

Durchführungszeitraum 2018/2021 

Anrechenbare Kosten 2.065.000 € 
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8.3.11 
Geschlechtergraben als Aufenthalts 
und Kunstraum 

 
 

 
 

 
 

 

Zi
el

e o Umgestaltung des Geschlechtergra-
bens unter Denkmalschutzaspekten 

o Erhöhung der Aufenthaltsqualität  
o Wiederbelebung des Graben als 

öffentliche Grünfläche 
o Durchgängige, fußläufige Anbindung 

von der Innenstadt zur Kirche als 
Kunst-und Kulturzentrum schaffen 

o Aufenthaltsqualität erhöhen 
 

M
aß

na
hm

en
be

sc
hr

ei
bu

ng
 o Generierung von Flächen durch 

Wiederherstellen der Parkwaldstruk-
turen im Bereich des Geschlechter-
grabens 

o Anlage von Wegen und Rampen für 
die durchgängig barrierefreie, fuß-
läufige Verbindung zwischen Kirche 
und Innenstadt 

o Schaffung von Ruheplätzen / Erho-
lungsmöglichkeiten entlang der Stre-
cke 

o Aufwertung der Aufenthaltsqualität 
durch Einbindung von Kunstobjekten 
(denkbare Kooperation mit ansässi-
gen Institutionen) 

Durchführungszeitraum 2022/2023 

Anrechenbare Kosten 400.000 € 
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8.4 Maßnahmen-, Kosten- und Zeitübersicht 

 

 

Bearbeitungsstand: 10.10.2017 (vor Abstimmung mit Fördergeber) 

 

 

 

Projektjahre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt
Begleitende Instrumente
Prozeßsteuerung 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 275.000

Vorbereitende Planungen
Integriertes Handlungskonzept 25.000 25.000
Parkpflegewerk / Grünflächenkonzept 
Landesklinik 45.000 45.000
Denkmalschutzkonzept Landesklinik 
Hochbau 50.000 50.000
Infrastrukturanpassungskonzept 
Landesklinik 160.000 160.000
Vorbereitende und verbindliche 
Bauleitplanung 100.000 100.000 200.000

Bauliche Projekte

Anbindung /Querung Landesklinik ÖPNV
Ost-West-Verbindung Buchenallee 
mit Radweg 400.000 400.000 800.000
Aufwertung Bahnhofsumfeld für ÖPNV-
Nutzer 200.000 100.000 300.000

Anpassung / Übernahme der Infrastruktur
Anpassung verkehrliche Infrastruktur 100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.400.000

Anpassung Beleuchtung 50.000 50000 100.000 100.000 300.000

Anpassung technische Infrastruktur 550.000 400.000 950.000
Anpassung Parkstrukturen 
/Verkehrssicherung 250.000 250.000

Ergänzung der Versorgungsfunktion des Gemeindezentrums
Umstrukturierung  abgängiger 
Schulstandort 3.000.000 3.000.000

Umgestaltung Rosendaler Weg 200.000 200.000 400.000
Umgestaltung Bürgerplatz am 
Hallenbad 200.000 200.000

Gesamt 455.000 1.050.000 4.300.000 1.650.000 1.350.000 1.550.000 10.355.000

Förderanteil 50% 227.500 525.000 2.150.000 825.000 675.000 775.000 5.177.500

Gemeindeanteil50% 227.500 525.000 2.150.000 825.000 675.000 775.000 5.177.500

Infrastruktur zur sozialen Integration
Umnutzung Klinikkirche zum Bürger-, 
Kultur- und Integrationszentrum 65.000 800.000 800.000 400.000 2.065.000
Geschlechtergraben als Aufenthalts- 
und Kunstraum 200.000 200.000 400.000

Gesamt 65.000 800.000 800.000 400.000 200.000 200.000 2.465.000

Förderanteil 90% 58.500 720.000 720.000 360.000 180.000 180.000 2.218.500

Gemeindeanteil 10% 6.500 80.000 80.000 40.000 20.000 20.000 246.500


